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Für Ihr Leben in Japan müssen an Ihrer Bezirksbehörde (yakusho) diverse Formalitäten erledigt werden. Hierzu 

zählen u. a. die Ausländerregistrierung (gaikokujin tôroku), Eintragung in die staatliche Krankenversicherung 

(kokumin kenkô hoken), die Namensstempel-Registrierung (inkan tôroku) usw. Im Folgenden finden Sie nähere 

Erläuterungen zu diesen Formalitäten und den entsprechenden japanischen Behörden. 

1 Die Bezirksbehörde (yakusho) 

An Ihrer Bezirksbehörde führen Sie diverse Formalitäten durch, welche für Ihr Alltagsleben in Japan notwendig 

sind. 

(1) Aufgaben der Bezirksbehörde 
An der Bezirksbehörde Ihres Wohnortes führen sie vielerlei Formalitäten durch und reichen Meldungen ein. 

Gleichzeitig fungiert sie als Informationsstelle für alle möglichen Angelegenheiten. Sollten Sie in Ihrem 

Alltagsleben in Japan mit Problemen konfrontiert werden, wenden Sie sich bitte hier hin. Für folgende 

Formalitäten ist die Bezirksbehörde zuständig. 

Ausländerregistrierung 
 (gaikokujin tôroku) 

Staatliche Rentenversicherung 
 (kokumin nenkin) 

Staatliche Krankenversicherung 
 (kokumin kenkô hoken) 

Einschulung in Grund- und 
Mittelschule 

Meldung der 
Eheschließung 
(kon’in todoke) 

Geburtenregistrierung 
(shusshô todoke) 

Meldung eines Todesfalls (shibô 
todoke) 

(2) Feiertage (kyûjitsu) und 24-Stunden Service (yakan madoguchi) 
An einigen Bezirksbehörden sind Dienstleistungsautomaten aufgestellt, wo man sich auch an Feiertagen und in 

der Nacht diverse Dokumente ausstellen lassen kann. Teilweise gibt es auch Nacht- und Feiertagsdienst für 

Telefon- und Emailservice für Anfragen betreffs diverser Formalitäten. 
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2 Das Familienregister (koseki) 

Im japanischen Familienregister werden Geburten (shussei), Todesfälle (shibô), Eheschließungen (kekkon) usw. 

dokumentiert, um den Stand einer Person und deren Beziehung zu anderen Familienmitgliedern öffentlich 

nachzuweisen. 

Das Personenstandsgesetz (koseki hô) ist gültig in Bezug auf den Wohnsitz der betreffenden Person und gilt 

auch für in Japan ansässige Ausländer. Demzufolge müssen auch Ausländer Geburten, Todesfälle, 

Eheschließungen, Scheidungen usw. innerhalb der in Japan wohnhaften Familie bei der Bezirksbehörde 

(yakusho) melden, um so den Stand der Familienmitglieder und deren Beziehung untereinander zu 

dokumentieren. 

* Sollte sich eine Geburt oder ein Todesfall ereignen, melden Sie dies bitte auch Ihrer 

Botschaft oder einem Konsulat. Dort informiert man Sie auch über die konkrete 

Vorgehensweise bei der Meldung. 
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3 Einbürgerung (kika) 

Anders als die Niederlassungserlaubnis erwirbt man bei der Einbürgerung japanische Staatsbürgerschaft. Zur 

Erlangung japanischer Staatsbürgerschaft stellt die Person mit ausländischer Staatsbürgerschaft einen Antrag 

auf Einbürgerung. Da in Japan keine doppelte Staatsbürgerschaft möglich ist, muss zunächst die alte 

Staatsbürgerschaft abgelegt werden. Hierfür ist eine Genehmigung des Justizministeriums erforderlich. Mit einer 

Heirat mit einem japanischen Staatsbürger oder durch Adoption erwirbt man nicht automatisch japanische 

Staatsbürgerschaft. 

Der Antrag auf Einbürgerung wird am regionalen Amt des Justizministeriums gestellt. Bei Genehmigung erlischt 

der Aufenthaltstitel, es erfolgt eine Eintragung ins japanische Familienregister (koseki), die eingebürgerte 

Person muss sich polizeilich registrieren, erhält Wahlrecht und muss Pflichten bezüglich Steuer, Arbeit usw. 

erfüllen. Zu näheren Informationen setzen Sie sich bitte mit der nächsten Landesjustizbehörde (chihô 

hômukyoku) in Verbindung. Der Vorgang ist gebührenpflichtig. 
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4 Meldung eines Todesfalls (shibô todoke) 

Die Meldepflicht eines Todesfalls gilt in Japan für Ausländer ebenso wie für Japaner. 

 Den Bestimmungen des Personenstandsgesetzes zufolge müssen auch Ausländer Todesfälle  innerhalb der 

in Japan wohnhaften Familie bei der Behörde melden. Außer dieser Meldung des Todesfalls müssen Sie den 

Ausländerregistrierungsausweis des Verstorbenen bei der zuständigen Bezirksbehörde (yakusho) abgeben, 

worauf die Ausländerregistrierungsakte vernichtet wird. Todesfälle sollten auch dem Heimatland der 

verstorbenen Person gemeldet werden. Bei der jeweiligen Botschaft bzw. dem Konsulat informiert man Sie auch 

über die konkrete Vorgehensweise bei der Meldung des Todesfalls. 

Im Todesfall des japanischen Ehemanns bzw. der Ehefrau kann der Aufenthaltstitel „Ehegatte oder Kind eines 

japanischen Staatsangehörigen“ (nihonjin no haigûsha tô) nicht verlängert werden. Falls der Aufenthalt in Japan 

fortgesetzt werden soll, konsultieren Sie bitte die Ausländerbehörde (nyûkoku kanri kankyoku). 

 

notwendige Unterlagen 
Einzureichende Stelle / 
nähere Informationen 

von…bis Gebühr 

1.    Meldung eines Todesfalles (shibô todoke) 
(Formular erhältlich bei der Bezirksbehörde oder in 
manchen Krankenhäusern) 

2.    Totenschein (shibô shindansho) (das nach der 
Feststellung des Todes von einem Arzt 
unterschriebene Formular zur Meldung eines 
Todesfalles) 

3.    Namensstempel der den Todesfall meldenden 
Person (falls die Person keinen Namensstempel 
besitzt, wird auch eine Unterschrift akzeptiert). 

Bezirksbehörde des 
Wohnsitzes der 
meldenden Person oder 
des Ortes, an dem sich 
der Tod ereignet hat 

innerhalb 
von sieben 
Tagen 
nachdem 
der Tod 
bemerkt 
wurde 

gebührenfrei 
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Muster 
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Muster 
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5 Namensstempel (inkan) 

In Japan können Namensstempel (Siegel) anstelle von Unterschriften verwendet werden. 

 

5-1 Was ist ein Namensstempel? 
Es gibt zwei Sorten von Namensstempeln: Den „privaten Stempel“ (mitome in) nutzt man oft im Alltagsleben; mit 

einem „amtlich registrierten Stempel“ (jitsu in) werden wichtige Dokumente abgestempelt. Beide lässt man beim 

Siegelschneider (inshôten bzw. hankôyasan) anfertigen, mit variierenden Preisen entsprechend der Qualität des 

Materials. 

(1) Privater Stempel (mitome in) 
 Um auf einem Dokument seine Identität nachzuweisen, etwa auf 

Anträgen an eine Behörde oder beim Empfang eines Paketes, benutzt 

man in Japan generell einen kleinen Namensstempel anstelle einer 

Unterschrift. Es gibt keine konkreten Bestimmungen hierzu, aber der 

private Stempel, der zu einer Bankkontoeröffnung benutzt wurde, sollte 

sorgfältig aufbewahrt werden, da er zum Geldabheben und zur 

Kontoschließung benötigt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Amtlich registrierter Stempel (jitsu in)  
Mit einem amtlich registrierten Stempel werden wichtige öffentliche Dokumente abgestempelt. Die 

Namensstempel-Registrierung erfolgt an der Bezirksbehörde (yakusho) Ihres Wohnorts. 
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5 Namensstempel (inkan) 

5-2 Namensstempel-Registrierung (inkan tôroku) 
Die Namensstempel-Registrierung erfolgt an der Bezirksbehörde (yakusho) und kann je nach den örtlichen 

Bestimmungen variieren. Im Normalfall gelten die folgenden Regelungen: Um einen Namensstempel 

registrieren zu lassen, benötigen Ausländer ihre Ausländerregistrierung und müssen das 15. Lebensjahr 

vollendet haben. Die Antragstellung erfolgt an der Bezirksbehörde. Pro Person kann genau ein Namensstempel 

registriert werden. Nach Vollendung der Registrierungsformalitäten wird die 

Namensstempel-Registrierungsurkunde (inkan tôrokusho) (Namensstempelkarte) ausgestellt. Der amtlich 

registrierte Namensstempel und eine Namensstempel-Registrierungsurkunde sind wichtige Utensilien, die etwa 

bei der Registrierung eines Autos und von Immobilien oder für Geldanleihen anstelle einer Unterschrift benötigt 

werden, und sollten deswegen sorgfältig aufbewahrt werden. 

* Bei Verlust der Namensstempel- Registrierungsurkunde muss eine Verlustmeldung aufgegeben werden, 

worauf der Namensstempel erneut registriert wird. 

* Bei Registrierung durch einen Vertreter muss eine Vollmacht ausgestellt werden; der Registriervorgang kann 

sich um mehrere Tage verzögern. 

Antragstellung auf Registrierung des Namensstempels (bei persönlicher Antragstellung durch eine 
Person, die das 15. Lebensjahr vollendet hat) 

notwendige Unterlagen Einzureichende Stelle wann Gebühren 

1. zu registrierender Namensstempel 
2. ein von einer öffentlichen Stelle 

ausgestelltes Dokument zum 
Nachweis der Identität mit Passfoto, 
wie z.B. 
Ausländerregistrierungsausweis, 
Führerschein usw. 

Bezirksbehörde am Tag der 
Registrierung 

Registrierung: gebührenfrei 
Ausstellung einer 
Registrierungsbescheinigung: 
gebührenpflichtig (ca. 300 
Yen; Gebühr variiert je nach 
Bezirksbehörde) 
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Namensstempel- Registrierungsurkunde (Vorderseite) 

 

(1) Registrierbare Zeichen 

●bei Schreibweise des Namens in der Ausländerregistrierungsakte in chinesischen Schriftzeichen 
(Kanji): 

 1. Namensstempel mit Nachnamen und Vornamen in Kanji 

 2. Namensstempel nur mit Nachnamen in Kanji 

 3. Namensstempel nur mit Vornamen in Kanji 

●bei Schreibweise des Namens in der Ausländerregistrierungsakte in lateinischen Buchstaben: 
Namensstempel mit entweder Nachname, Vorname oder zweitem Vornamen 

●bei Registrierung eines Alias-Namens 
Namensstempel mit dem entsprechenden registrierten Alias-Namen 

* Namensstempel mit Spitznamen oder Initialen können nicht registriert werden. 

* Alias-Namen sind Rufnamen im Alltag und unterscheiden sich vom wirklichen Namen. Ausländer können 

genau einen Alias-Namen registrieren lassen. 

* Wenn Alias-Name in der Silbenschrift Katakana registriert ist, kann auch ein Katakana-Namensstempel 

registriert werden. 

(2) Nicht registrierbare Namensstempel 
Bei der Namensstempel-Registrierung gibt es Beschränkungen. Folgende Namensstempel können nicht 

registriert werden. 

- Stempel mit Nach-, Vor- oder Mittelnamen, die nicht in die Ausländerregistrierungsakte aufgenommen sind 
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- Stempel mit anderen Aufschriften als Personennamen, wie z.B. Beruf, Warenzeichen usw. 

- Stempel aus leicht verformbarem Material wie z.B. Gummi 

- Stempel, bei denen der Abdruck nicht innerhalb der festgelegten Norm liegt (Länge des Abdrucks von 8 – 25 

mm) 

- Stempel, bei denen der Abdruck nicht deutlich lesbar ist (Abdruck ist nicht entzifferbar oder unvollständig) 

(3) Namensstempel- Registrierungsbescheinigung (inkan shômeisho) 
Die Echtheit eines amtlich registrierten Namensstempels wird mit der so genannten 

Namensstempel- Registrierungsbescheinigung nachgewiesen. Ihren amtlich registrierten 

Namensstempel und eine Namensstempel- Registrierungsbescheinigung benötigen Sie in  

Japan bei der Unterzeichnung wichtiger Verträge, wie etwa beim Kauf eines  

Grundstücks, eines Hauses oder eines Autos. Eine Namensstempel-  

Registrierungsbescheinigung wird auf Antrag des Namensstempelinhabers bzw. eines Vertreters auf Vorlage 

der Namensstempel- Registrierungsurkunde an einem Schalter der Bezirksbehörde ausgestellt. Im Falle der 

Antragstellung durch einen Vertreter ist keine Vollmacht notwendig. Bitte beachten Sie, dass nur durch Vorlage 

des Namensstempels keine Namensstempel- Registrierungsbescheinigung ausgestellt wird. 

* Manche Behörden sind mit Automaten ausgestattet, an denen die Ausstellung der Bescheinigung durchgeführt 

werden kann. 
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